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Von Simone Kühnert und Ulrike Czech
Um die aktuelle Situation der Kinder-
tagespflege in Sachsen zu analysieren und 
Handlungsbedarfe herauszuarbeiten, führte 
die Informations- und Koordinierungsstel-
le Kindertagespflege in Sachsen (IKS) eine 
zweite qualitative Untersuchung durch. Die 
Ergebnisse bilden die Kindertagespflege in 
Sachsen ab und lassen detaillierte Rück-
schlüsse auf die qualitative Entwicklung zu. 
Aus der Untersuchung werden nachfolgend 
einige exemplarische Ergebnisse genannt:

Grundlage der Arbeit in der Kindertages-
pflege (KTP) ist, analog zur Kinderta-
geseinrichtung (Kita), der Sächsische Bil-
dungsplan. Die Befragung zeigt hier – im 
Vergleich zu den Ergebnissen einer Befra-
gung von 2011 – einen Bedeutungszuwachs 
des Sächsischen Bildungsplanes. Insbeson-
dere Antworten zu den offenen Fragen sind 
detailliert und fachlich fundiert, was darauf 
schließen lässt, dass sich die Kindertages-
pflegepersonen (KTPP) differenziert mit den 
einzelnen Bildungsprozessen auseinander-
setzen und einen besonderen Wert auf eine 
individuelle und wertschätzende Begleitung 
ihrer zu betreuenden Kinder legen.

Für die überwiegend allein tätigen Tages-
mütter und Tagesväter sind der fachliche 
Austausch und die Vernetzung mit anderen 
KTPP von besonderer Bedeutung. Die Befra-
gungsteilnehmerinnen investieren hierfür 
sowohl Zeit als auch finanzielle Mittel. Ein 
Viertel der Befragten ist in KTP-Vereinen 
organisiert, nimmt neben der täglichen Ar-
beitszeit an Vernetzungs- und Austausch-
treffen teil und nutzt die eigenfinanzierte 
Supervision. Dies ermöglicht es ihnen, ihre 
Arbeit zu reflektieren, sich über aktuelle 
Entwicklungen in der KTP sowie zu päda-
gogischen Themen auszutauschen und zu 
informieren. 

Arbeitszeit:
22 Prozent unentgeltlich
Die hohe Motivation der KTPP und der 
Wille zum professionellen Arbeiten lassen 
sich in der Befragung durchgehend ablesen. 
Tageseltern betreuen ihre Tagespflegekinder 
täglich zwischen zehn und elf Stunden. 
Hinzu kommen täglich ca. zwei Stunden 
Vor- und Nachbereitung sowie die Organi-
sation ihrer KTP-Stelle.

Neben dieser täglichen Arbeitszeit absolvie-
ren sie Weiterbildungen, besuchen Treffen, 
um sich fachlich auszutauschen, und enga-
gieren sich (z. B. durch die Mitgliedschaft 
in Vereinen) für das Betreuungssystem KTP. 
Anhand der erhobenen Daten kann davon 
ausgegangen werden, dass eine KTPP in 
Sachsen rund 22 Prozent ihrer Arbeitszeit 
unentgeltlich leistet. Ihre Motivation zeigt 
sich zudem in der detaillierten Beantwor-
tung des umfangreichen Fragebogens.

Die Befragungsergebnisse verdeutlichen 
weiterhin die heterogene Ausgestaltung 
der Rahmenbedingungen zwischen kreis-
freien Städten und Landkreisen. Zu den 
betrachteten Rahmenbedingungen gehören 
die Bedarfsplanung, die Finanzierung von 
Urlaubs-, Krankheits- und Fortbildungsta-
gen sowie die Implementierung von Vertre-
tungslösungen. Zusammenfassend bieten 
die kreisfreien Städte bessere Rahmenbe-
dingungen für die KTP. Dies wirkt sich nicht 
unwesentlich auf die höhere Zufriedenheit 
der KTPP sowie auf das Betreuungsangebot 
insgesamt aus. Bei den KTPP aus den Land-
kreisen besteht ein Verbesserungsbedarf.

Die IKS ist das einzige durch den Frei-
staat Sachsen geförderte Projekt für das 
System KTP. Ihr Wirkungskreis erstreckt 
sich auf den gesamten Freistaat Sachsen. 
Seit 2009 ist die IKS ein eigenständiges 
Projekt in Trägerschaft des Deutschen 
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes LV 
Sachsen e.V. Sie initiiert Untersuchungen 
und Befragungen, um die strukturelle und 
inhaltliche Qualität der KTP in Sachsen zu 
analysieren, entwickelt Praxismaterialien 
zur Unterstützung der Qualitätssicherung 
und Entwicklung der KTP in Sachsen, 
bietet Fachveranstaltungen, Fort- und 
Weiterbildungen sowie Beratung an.

Was gilt es zu verbessern?
Als zentrale Aufträge für eine qualitative 
Weiterentwicklung in der KTP in Sachsen las-
sen sich folgende Punkte zusammenfassen:

• Das Hinwirken auf die Anerkennung der 
Arbeit von Tageseltern und die Gleich-
rangigkeit der Betreuungsangebote Kita 
und KTP.

• Der Ausbau fachlicher Begleitung sowie 
finanzieller Unterstützung für eine inklu-
sive Betreuung in der KTP.

• Die Angleichung der Rahmenbedin-
gungen in den Landkreisen und kreis-
freien Städten sowie die konsequente 
Umsetzung gesetzlicher Vorgaben.

• Die Herstellung eines eigenständigen 
Profils in der KTP.

KTPP haben einen hohen Qualitätsanspruch 
und gewährleisten eine professionelle Kin-
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derbetreuung. Dies verdient eine öffentliche 
Wertschätzung und Anerkennung. Sie be-
nötigen aber auch Unterstützung bei der 
Ausgestaltung von Austausch- und Ver-
netzungsmöglichkeiten sowie bei der fach-
lichen Begleitung von Kindern mit beson-
deren Bedürfnissen und/oder Behinderung.

Hinsichtlich der Gestaltung der Rahmen-
bedingungen ist eine Vergleichbarkeit zwi-
schen Landkreisen und kreisfreien Städten 
anzustreben. Dies bezieht sich u. a. auf die 
Implementierung und Finanzierung von 
praktikablen Vertretungsregelungen und 
die damit verbundene konsequente Umset-
zung der Bundes- und Landesgesetzgebung. 
Weiterhin bedarf es der Akzeptanz und Si-
cherung der Kindertagespflege als gleich-
rangiges Angebot zur Kindertagesbetreu-
ung in der Bedarfsplangestaltung. Zudem 
sollten Regelungen für die Betreuung von 
Kindern mit besonderen Bedürfnissen und/
oder Behinderung für die Kindertagespflege 
getroffen werden, um das Betreuungsset-
ting für diese Kinder zu sichern und Bezie-
hungsabbrüche zu vermeiden. Zusätzlich 
kann damit die inklusive Arbeit der KTPP 
die notwendige Anerkennung finden.

Der Prozess der Festigung des Profils der 
KTP geht einher mit der Akzeptanz von 
alltags- und familiennahen Bildungspro-
zessen sowie der Anerkennung der KTP als 
Lernort. Die Öffentlichkeit, insbesondere 
Mütter und Väter, brauchen Informationen 
zur Betreuung in diesem Betreuungssetting.

Tätigkeitsprofil der Tages-
pflege personen in der Kinder-
tagespflege
Die KTP hat bundesweit gesetzlich ei-
nen festen Platz im System der Kinderta-
gesbetreuung. Durch grundlegende bun-
desgesetzliche Änderungen im Achten 
Sozialgesetzbuch (SGB VIII), durch das 
Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) von 

2004 und das Kinder- und Jugendhilfewei-
terentwicklungsgesetz (KICK) von 2005 so-
wie das Kinderförderungsgesetz (KiföG) von 
2008 wurde die KTP mit den gleichen För-
dergrundsätzen wie die Kita betraut. Somit 
teilen sich die KTP und die Kita denselben 
formalrechtlichen Auftrag der Bildung, Er-
ziehung und Betreuung (vgl. §§ 22ff. SGB 
VIII / vgl. Abbildung). Wirksame Verände-
rungen ergaben sich  u. a. hinsichtlich der  

• Gleichrangigkeit zu Tageseinrichtungen,
• Festlegung der Höhe der laufenden Geld-

leistung durch den örtlichen Träger der 
Jugendhilfe  oder durch landesrechtliche 
Regelung,

• Eignung durch Teilnahme an qualifizier-
ten Lehrgängen, 

• Festlegung der Pflegeerlaubnis für fünf 
Jahre,

• Befugnis der Betreuung von bis zu fünf 

gleichzeitig anwesenden fremden Kindern,

• Regelungen zur Finanzierung der Kran-
ken- und Pflegeversicherung sowie Ren-
tenversicherung.

Die gesetzlichen Änderungen werfen wei-
terhin viele Fragen und Unsicherheiten in 
der Rahmengestaltung auf. So entwickeln 
sich zwischen den einzelnen Bundesländern 
sowie innerhalb der Kommunen in den Län-
dern unterschiedlichste Regelungen.
Die Autorinnen Simone Kühnert und Ulrike Czech 
arbeiten in der Informations- und Koordinie-
rungsstelle Kindertagespflege in Sachsen (IKS). 
Die gesamte Befragung mit unterlegten Zahlen 
und Grafiken kann hier nachgelesen werden: 
http://iks-sachsen.de/downloads

Erste Trägerkonferenz des Bundesprogramms „KitaPlus“ 
Am 27.09.2016 fand im Berliner „Café Mos-
kau“ die erste Konferenz des Bundespro-
gramms „KitaPlus“ statt. Eingeladen wa-
ren Vertreterinnen und Vertreter der Träger 
und Kindertagespflegepersonen, die sich an 
diesem Programm beteiligen. Ziel des Pro-
gramms ist, Betreuungsplätze für Kinder 
neu zu schaffen, deren Eltern außerhalb der 
„üblichen“ Zeiten zwischen 08:00 Uhr und 
16:00 Uhr berufstätig sind. Insgesamt sollen 
bis zu 300 Projekte (Kitas bzw. Kindertages-
pflegestellen) bis 2018 beginnen, Konzepte 
zu entwickeln und zu erproben. Bisher haben 
150 Kitas und Kindertagespflegestellen einen 

positiven Bescheid erhalten und zum großen 
Teil bereits mit ihrer Arbeit begonnen. 
Bundesministerin Manuela Schwesig hat in 
ihrer Begrüßungsrede das große Engagement 
und Interesse der Praxis gelobt. Es wurden 
bisher über 700 Interessensbekundungen 
abgegeben, was darauf hindeutet, dass sich 
viele Kitas mit ihren Erzieherinnen und Er-
ziehern auf den Weg machen, ihre Konzepte 
zu überdenken und Eltern die Möglichkeit 
zu geben, ihre Kinder flexibler betreuen zu 
lassen. – Für die Kindertagespflege sind laut 
Bundesstatistik flexible Betreuungszeiten 
nicht unbekannt.

	 Manuela Schwesig, Bundesministerin für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend

 Plenum Trägerkonferenz Bundesprogramm 
KitaPlus
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Am 9. September trat der neu gegründete 
Beirat des Bundesverbandes für Kindertages-
pflege zu seiner konstituierenden Sitzung 
in Berlin zusammen. Zum Vorsitzenden des 
Gremiums, das den Bundesverband beraten 
und zukünftige Entwicklungen der Kinder-
tagespflege diskutieren soll, wurde Prof. Dr. 
Gabriel Schoyerer gewählt; sein Stellvertreter 
wurde Dieter Gerber.

Die Bundesvorsitzende Inge Losch-Engler 
zeigte sich sehr erfreut und erklärte: „Ich bin 
sehr froh, dass wir nun einen Beirat aus sehr 
profilierten Persönlichkeiten verschiedener 
Berufe haben. Die interdisziplinäre Heran-
gehensweise ermöglicht es, Entwicklungen 
in der Kindertagespflege von verschiedenen 
Seiten zu betrachten und Ideen für eine bes-
sere Qualität der frühkindlichen Betreuung 
zu entwickeln.“

vorne: Mirjam Taprogge-Essaida, Gabriele Stein, 
Inge Losch-Engler, Dr. Elisabeth Benterbusch, 
Maria-Theresia Münch und Dieter Gerber;  
hintere Reihe: Prof. Dr. Gabriel Schoyerer und 
Prof. Dr. Stefan Sell                                     

K O O P E R A T I O N  M I T  P E S T A L O Z Z I - F R Ö B E L - V E R B A N D

Tagung: Interkulturelle Lebens(t)räume in Freiburg

Die Mitglieder des Beirates sind:
• Dr. Elisabeth Benterbusch, Wiss. Dienste des Deutschen Bundestages
• Ingrid Fischbach, Mitglied des Bundestages
• Dieter Gerber (stellv. Vorsitz), stellv. Bundesvorsitzender
• Maria-Theresia Münch, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge
• Dr. Eitel-Siegfried Samland, Staatl. Fachschule für Sozialpädagogik Hamburg
• Prof. Dr. Gabriel Schoyerer (Vorsitz), Kath. Stiftungsfachhochschule München
• Prof. Dr. Stefan Sell, Hochschule Koblenz, Campus Remagen
• Gabriele Stein, Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Lüneburg
• Mirjam Taprogge-Essaida, Rechtsanwältin und Mediatorin
• Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard Wiesner, Rechtswissenschaftler, Rechtsanwalt, Ministerialrat a.D.

Beirat des Bundesverbandes hat sich konstituiert

Neben der Evangelischen Hochschu-
le Freiburg war der Bundesverband für 
Kindertagespflege in diesem Jahr Ko-
operationspartner des Pestalozzi-Fröbel-
Verbandes (pfv). Thema der gemein-
samen Bundesfachtagung (23./24.9.16) 
in Freiburg war „Lebens(t)räume im in-
terkulturellen Dialog“. 

Schon in der gemeinsamen Eröffnung mach-
ten die pfv-Vorsitzende Eva Hammes-Di 
Bernardo und die Vorsitzende des Bundes-
verbandes für Kindertagespflege, Inge Losch-
Engler, deutlich, dass es um Bedürfnisse und 
Rechte von Kindern gehe, unabhängig von 
ihrem Aufenthaltsstatus, ihrer Herkunft, Kul-
tur oder Religion. Inge Losch-Engler zeigte 
sich davon angetan, dass bei der Bundes-
fachtagung des pfv die Kindertagespflege 
mitgedacht und integriert wurde.

Rund 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus dem ganzen Bundesgebiet waren nach 
Freiburg gekommen. Im Hauptvortrag von 
Prof. Dr. Heidi Keller ging es um den pä-
dagogischen Auftrag im interkulturellen 
Dialog und um die Frage, welche Qualität 
gewollt ist. Eine multikulturelle Realität be-
deute auch, unterschiedliche Vorstellungen 
davon zu haben, was pädagogische Qualität 
ist. Dabei fördere das derzeitige Qualitäts-
verständnis gerade jene Gruppen nicht opti-
mal, die darauf besonders angewiesen sind. 
Lebens(t)räume schaffen bedeutet, so die 
Referentin, ein „radikales Umdenken und 
Zulassen von Diversität“.

„Freiburger Erklärung“ als
politisches Signal
In parallelen Focusgruppen stellte Ilka Ruhl, 
wissenschaftliche Referentin des Bundes-
verbandes, das seit Juni laufende Projekt 
„Kinder mit Fluchterfahrung in der Kin-
dertagespflege“ vor, in welchem Material 
für Jugendämter, Fachberatungen und Ta-
gespflegepersonen erarbeitet wird. Durch 
die unterschiedlichen beruflichen Kontexte 
der Teilnehmer/-innen konnten neue An-
regungen für das Projekt selbst gewonnen 
werden. Im weiteren Verlauf der Tagung 
diskutierten  Bundesvorstandsmitglied Jo-
hanna Meißner und Theresa Köckeritz von 
der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung 
über die Frage, wie Vielfalt in Kita und 
Kindertagespflege erlebt und gestaltet wer-
den kann. Dabei ergab sich beispielsweise 
der Wunsch, die Gestaltung von Räumen 

individueller und partizipativer zu organi-
sieren. „Norm-Kitas“ mit Standardeinrich-
tungen sind danach das genaue Gegenteil 
von Vielfalt und Teilhabe. Ein Teilnehmer 
formulierte es so: „Wir holen die Welt von 
Draußen in eine normierte Innenwelt und 
versuchen dann, darin die Vielfalt der Welt 
aufzuzeigen“. Abschließend zeigte Hamad 
Nasser, Leiter des pfv-Mehrgenerationen-
hauses Schöneberg, gelungene Beispiele in-
terkultureller Arbeit in Berlin auf. 
Damit von der Tagung auch ein Signal an 
Politik und Gesellschaft ausgeht, war im 
Vorfeld die sog. „Freiburger Erklärung“ zwi-
schen den Kooperationspartnern abgestimmt 
worden. Die Erklärung fordert den freien Zu-
gang zu Bildung von Anfang an, die Siche-
rung der gesundheitlichen Versorgung, das 
Recht auf Partizipation und Information und 
die soziale Sicherung und Teilhabe für alle 
Kinder, die zu uns kommen. 
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Ulrike Czech u. Simone Kühnert
Mitarbeiterinnen der Informations- und 
Koordinierungsstelle Kindertagespflege in 
Sachsen (IKS)

Die IKS hat zum zweiten Mal eine qualitative 
Befragung unter Kindertagespflegepersonen 
in Sachsen durchgeführt. Was hat Sie über-
rascht?
Überrascht hat uns zum Beispiel die hohe Be-
teiligung. Wir registrierten 1.038 Klicks auf 
den Fragebogen und erhielten 518 teilweise 
und immer noch 331 vollständig ausgefüllte 
Fragebögen zurück. Wir vermuten, dass ins-
besondere die Tagespflegepersonen aus den 
Landkreisen die Befragung genutzt haben, um 
uns mitzuteilen, wie und unter welchen Um-
ständen sie arbeiten. Überrascht haben uns 
aber auch das große Engagement und die an-
haltende Motivation in der Fort- und Weiterbil-
dung. Außerdem hätten wir nicht mit einer so 
hohen Bereitschaft gerechnet, inklusiv zu ar-
beiten. Die Rückmeldungen zeigten, dass 39 % 
schon einmal ein Kind mit besonderen Be-
dürfnissen betreut haben und 18,1% dies im 
Befragungszeitraum taten; allerdings erhielten 
dafür nur 1,6 % eine entsprechende finanzielle 
Unterstützung.

Wie ist der Trend in Sachsen: Sehen die 
Kinder tagespflegepersonen in ihrer Tätig-
keit eine berufliche Zukunft oder eher eine 
vorüber gehende Beschäftigung?
Die Tendenz ist eindeutig: Die Kindertagespfle-
gepersonen wollen in der Regel dauerhaft in 
der Kindertagespflege tätig sein. Sie sehen da-
rin ihre berufliche Erfüllung. Zu den einzelnen 
Ergebnisse: 75,5% der Befragten möchten un-
befristet in der KTP arbeiten, nur 5,7% möch-
ten dies befristet tun. Am häufigsten wurde 
letztere Aussage übrigens von den jüngeren 
Befragten, den 21- bis 35-Jährigen, getroffen. 
Im Stadt-Landkreis-Vergleich sind keine Un-
terschiede erkennbar. 

Bundesweit sind Vertretungsregelungen oft 
nicht zufriedenstellend organisiert. Was hat 
die Befragung für Sachsen ergeben? 
Nach den Resultaten unserer Umfrage werden 
in den kreisfreien Städten – im Vergleich zu 
2011 – mehr Vertretungslösungen angeboten 
(2011: 51,5%; 2015: 69,4%). Dagegen sind die 
Zahlen im Landkreis nahezu konstant geblie-
ben. Grundsätzlich gilt, dass Vertretungsrege-
lungen noch nicht flächendeckend vorhanden 
und daher nicht zufriedenstellend sind. Sie 
gelingen dort, wo neben Engagement und Be-
reitschaft der Wunsch zur Sicherung der Kin-
dertagespflege an oberster Stelle steht. Alle 
Vertretungsmodelle finden sowohl im Land-
kreis als auch in der kreisfreien Stadt Anwen-
dung. Jedoch wurde aus dem Landkreis am 
häufigsten das Modell der selbst-organisierten 
Vertretung (27,6%) angegeben; bei den Teil-
nehmern aus den Städten das Stützpunktmo-
dell (29,9%).

 

 FRAGEN AN... 

Die Antworten auf die Fragen geben nicht immer 
die Meinung des Herausgebers wieder.

H A N D R E I C H U N G

NRW-Arbeitshilfe 
für Fachberatungen 
Das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, 
Kultur und Sport des Landes Nordrhein-West-
falen hat eine Handreichung zur Kindertages-
pflege in NRW veröffentlicht. Zielgruppe 
sind die örtlichen Fachberatungs- und Ver-

mittlungsstel-
len sowie die 
Jugendämter. 
Die Handrei-

chung wurde gemeinsam mit den Kommu-
nalen Spitzenverbänden, dem Landesverband 
Kindertagespflege NRW, den Landesjugen-
dämtern und Vertreterinnen und Vertretern 
aus der Fachberatung erarbeitet, unterstützt 
durch die Rechtsanwältin Iris Vierheller. 

Auf rund 90 Seiten wurde Aktuelles und Wis-
senswertes über die Kindertagespflege (beson-
ders zu den rechtlichen Rahmenbedingungen) 
zusammengetragen. Die umfangreiche Hand-
reichung ist Arbeitshilfe und Nachschlage-
werk zugleich, angereichert mit zahlreichen 
Hinweisen zur Rechtsprechung und Beispie-
len guter Praxis aus nordrhein-westfälischen 
Jugendämtern. Einzelfragen zum Beispiel zu 
„Kopftuchtragen in der Kindertagespflege“ 
werden ebenso aufgegriffen wie das schwie-
rige Thema „Rücknahme der Erlaubnis zur 
Kindertagespflege“. 

Die Handreichung ist als PDF-Datei zu be-
ziehen über: www.kita.nrw.de/jugendaemter-
traeger/kindertagespflege

U R T E I L  I

Frühkindliche Förderung
Der Bayrische Verwaltungsgerichtshof hat 
sich in seinem Urteil vom 22.07.2016 (12 BV 
15.719) umfassend mit dem Rechtsanspruch 
auf frühkindliche Förderung befasst und ist 
von der Rechtsprechung anderer Gerichte in 
zwei wesentlichen Punkten abgewichen. Zum 
einen sieht der BayVGH in § 24 Abs. 2 SGB 

VIII einen echten Alternativanspruch (Ta-
geseinrichtung oder Kindertagespflege) mit 
der Folge, dass Eltern nicht auf ein Angebot 
der jeweils anderen Betreuungsform verwie-
sen werden können. Zum anderen sei für den 
Umfang der Förderung der von den Erzie-
hungsberechtigten definierte individuelle Be-
darf maßgeblich. Diese werde allein durch das 
Wohl des Kindes begrenzt. Eine Differenzie-
rung zwischen „infrastrukturellem Regelan-
gebot (Grundanspruch)“ und einer „einzelfall-
bezogenen Erweiterung dieses Regelangebots“ 
findet laut BayVGH im Gesetz keine Stütze. 
(Urteil des BayVGH zum Rechtsanspruch nach 
§ 24 Abs. 2 SGB VIII)

Abdruck des Textes mit freundlicher Geneh-
migung der Rechtsanwältin Iris Vierheller, 
www.tagespflege-vierheller.de 

U R T E I L  I I

Abhängig beschäftigt
Eine Tagespflegeperson, die in einer festge-
legten Zeit Kinder des Auftraggebers im Rah-
men eines Arbeitsvertrages in dessen Haushalt 
betreut und Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
sowie bezahlten Urlaub hat, ist abhängig 
beschäftigt. Unbeachtlich ist dabei, dass die 
Höhe der Vergütung nicht mit dem Auftrag-
geber vereinbart ist und die laufende Geldlei-
stung vom Träger der öffentliche Jugendhilfe 
gezahlt wird (Urteil vom 19.05.2016, S 17 R 
4843/12). Geklagt hatte ein Vater von drei 
Kindern, der eine Tagespflegeperson einge-
stellt hatte. Zum Hintergrund: Ein berufstä-
tiger Vater von drei Kindern benötigte eine 
Kinderbetreuung und stellte eine Tagespfle-
geperson ein. Die Betreuungszeiten (30 Std.) 
richteten sich nach den Bedürfnissen des 
Auftraggebers. Bei einer Erkrankung erfolgte 
eine Entgeltfortzahlung für vier Wochen. Zu-
dem bestand ein Anspruch auf bezahlten Ur-
laub, welcher in den Ferienzeiten und nach 
Absprache mit dem Kläger zu planen war. Die 
Kammer entschied, dass die Tagespflegeper-
son abhängig beschäftigt war und damit der 
Versicherungspflicht in der Kranken-, Pflege-, 
Renten- und Arbeitslosenversicherung unter-
lag.

Quelle: Pressemitteilung des Sozialgerichtes 
Stuttgart, Urteil vom 19.05.2016

S O N D E R H E F T

Kinder mit Fluchterfahrung
Das neue Sonderheft von „kindergarten heu-
te“ bietet Einblicke in die Lebenslagen von 
Familien und Kindern mit Fluchterfahrung 
und gibt Impulse für die pädagogische Aus-
richtung. Die einzelnen Kapitel zeigen Hin-
tergrundwissen und zentrale Handlungsfelder 
auf. Autor ist Prof. Dr. Timm Albers, Univer-
sität Paderborn.

Mehr Infos: www.herdershop24.de 
(Suchbegriff: Sonderheft Flucht)


